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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fujitsu Services GmbH 

 

(A) Allgemeine Bestimmungen 

1 Geltungsbereich 

1.1 Alle unsere Lieferungen und Leistungen (im 
Folgenden einheitlich: Lieferungen) erfolgen 
ausschließlich nach Maßgabe der nachstehen-
den Geschäftsbedingungen. Sie finden Anwen-
dung gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen (Kunde). Der Kun-
de erklärt sich durch deren widerspruchslose 
Entgegennahme mit ihrer ausschließlichen Gel-
tung für die jeweilige Lieferung sowie für alle 
Folgegeschäfte einverstanden. Entgegenste-
hende oder abweichende Geschäftsbedingun-
gen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. Unsere Geschäftsbedin-
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender Ge-
schäftsbedingungen des Kunden die Lieferung 
an den Kunden vorbehaltlos ausführen.   

1.2 Mit seiner Bestellung gibt der Kunde ein Angebot 
ab. Ein Vertrag kommt zustande wenn wir das 
Angebot durch schriftliche Erklärung („Auftrags-
bestätigung“) oder durch den Beginn der Leis-
tungshandlung annehmen.  

1.3 Wir behalten uns bei Lieferungen geringfügige 
Abweichungen von den Angebotsunterlagen und 
von der Auftragsbestätigung vor, die sich aus 
der Berücksichtigung zwingender rechtlicher o-
der technischer Normen ergeben.  

1.4 Die nachfolgend genannten besonderen Be-
stimmungen (Buchstabe B dieser Geschäftsbe-
dingungen) gelten zusätzlich und, falls und so-
weit Widersprüche auftreten, vorrangig zu den 
allgemeinen Bestimmungen (Buchstabe A dieser 
Geschäftsbedingungen) für die dort genannten 
Vertragstypen:  

• Kauf von Hardware (Ziffer 14);  

• Hardware-Wartung (Ziffer 15); 

• Überlassung von Software (Ziffer 16); 

• Software-Pflege (Ziffer 17); 

• Sonstige Dienst- und Werkleistungen (Ziffer 18). 

 Für Verträge über Leasing / Miete von Hardware 
gelten unsere Besonderen Bedingungen für 
Leasing / Miete von Hardware. 

2 Leistungen, die über den ursprünglich 
vereinbarten Leistungsumfang hinausge-
hen 

 Wir behalten uns vor, Leistungen, die über den 
ursprünglich vereinbarten Leistungsumfang hin-
aus vom Kunden abgerufen oder in Anspruch 
genommen werden, zu den jeweils gültigen Lis-
tenpreisen in Rechnung zu stellen. Das gilt ins-
besondere für Schulungen und Einweisungen, 
Dienst- und Werkleistungen, die aufgrund von 
Benutzerfehlern oder unzureichender Mitwirkung 
erforderlich werden, oder die durch den Einsatz 
nicht von uns gelieferter Leistungen, Programme 
und Hardware verursacht werden, sowie Aus-
künfte des Telefonservices, die sich auf andere 
als die im Vertrag genannten Produkte und Pro-
gramme beziehen. 

3 Auskünfte, Leistungserbringung durch 
Dritte 

3.1 Auskünfte sind nur dann als verbindlich anzuse-
hen, wenn sie schriftlich erfolgen oder von uns 
schriftlich bestätigt werden und mit dem aus-
drücklichen Hinweis "verbindliche Auskunft" ver-
sehen sind. 

3.2 Wir sind berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden 
in seiner Gesamtheit, in Teilen oder einzelne 
Rechte und Pflichten hieraus auf Dritte zu über-
tragen. Der Kunde ist insbesondere damit ein-
verstanden, dass wir sämtliche Leistungen nach 
diesem Vertrag durch Dritte (Subunternehmer) 
ausführen lassen.  Der Kunde erteilt hiermit im 
Voraus seine Zustimmung zu einer Abtretung 
von Ansprüchen aus diesem Vertrag.  

4 Preise, Zahlung, Verzug 

4.1 Die vom Kunden für die vertraglich vereinbarten 
Leistungen zu zahlende Vergütung ergibt sich 
aus dem jeweiligen Vertrag.  

4.2 Soweit eine Vergütung nicht gesondert verein-
bart ist, erbringen wir die Leistungen auf der 
Grundlage unserer Preisliste. Derartige Leistun-
gen rechnen wir gegenüber dem Kunden nach 
der im Zeitpunkt der Leistungsbeauftragung 
durch den Kunden gültigen Preisliste ab. 

4.3 Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzli-
chen Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzli-
chen Höhe.  

4.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, rechnen wir 
nach der jeweiligen Lieferung bzw. Leistung ab, 
d. h. wir können für verschiedene Projektab-
schnitte (Hardware, Software, Installation, Schu-
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lung) gesonderte Rechnungen erstellen. Alle un-
sere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar.  

4.5 Vereinbarte Pauschalen werden grundsätzlich 
im Voraus berechnet.  

4.6 Entgelte für wiederkehrende Leistungen sind am 
ersten Werktag des Monats, in dem die Leistung 
zu erbringen ist, fällig. Bei monatlichen Entgelten 
werden angefangene Kalendermonate auf der 
Basis von 30 Tagen pro Monat anteilig in Rech-
nung gestellt.  

4.7 Sofern nicht anders vereinbart, werden Neben-
kosten (z.B. Reisekosten und Spesen) unserer 
Erfüllungsgehilfen jeweils zum Monatsende ge-
sondert in Rechnung gestellt. 

4.8 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 
8 Prozentpunkten jährlich über dem jeweiligen 
Basiszinssatz (§ 247 BGB) fällig. Der Nachweis 
eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten.  

4.9 Wir sind zur Erfüllung des Vertrages solange 
nicht verpflichtet, wie der Kunde seinen Pflichten 
- auch aus anderen Verträgen mit uns - nicht 
vereinbarungsgemäß nachkommt, insbesondere 
fällige Rechnungen nicht bezahlt. 

4.10 Der Kunde kann nur mit solchen Ansprüchen 
aufrechnen oder ihretwegen die Zahlung zu-
rückhalten, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.  

4.11 Wir sind nach erfolglosem Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist berechtigt, ausstehende 
Lieferungen nur gegen Vorkasse durchzuführen 
oder von der Stellung einer Sicherheit abhängig 
zu machen, wenn der Kunde mit vereinbarten 
Zahlungen in Verzug ist oder Umstände vorlie-
gen, die bei Anlegung banküblicher Maßstäbe 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden 
begründen.  

5 Lieferung, Lieferzeiten, Annahmeverzug, 
Abtretung 

5.1 Für Art und Umfang der Lieferung ist unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Wir 
sind zu Teillieferungen berechtigt.  

5.2 Lieferfristen gelten nur annähernd, sofern sie 
nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich zu-
gesagt wurden. Die Lieferzeit beginnt mit der 
Absendung unserer Auftragsbestätigung, jedoch 
nicht vor Klärung aller für die Durchführung des 
Vertrages wesentlichen Fragen im Zusammen-
hang mit vom Kunden vorzunehmenden Hand-
lungen. Insbesondere beginnt die Lieferzeit 
nicht, bevor wir vom Kunden oder dessen Ver-
treter alle für die Lieferung benötigten Informati-
onen erhalten haben und der Kunde seinen Mit-
wirkungspflichten nachgekommen ist. Hält der 

Kunde unsere diesbezüglichen Anweisungen 
nicht oder nicht rechtzeitig ein oder kommt er 
anderweitig in Annahmeverzug, so können wir 
eine angemessene Terminverlängerung und für 
jeden Tag der Terminverschiebung Schadenser-
satz verlangen. Der Kunde hat die vergeblich er-
brachten Leistungen (Anfahrt, Prüfung und Ar-
beit vor Ort) nach unseren allgemeinen Sätzen 
zu erstatten. Weitergehende Rechte behalten wir 
uns vor. 

5.3 Auftragsänderungen führen zur Aufhebung ver-
einbarter Termine und Fristen, soweit nichts an-
deres vereinbart wird.  

5.4 Alle Fälle von höherer Gewalt, Streik, Aussper-
rung, unzureichender Material- oder Energiever-
sorgung (z.B. aufgrund von Import- und/oder 
Exportbeschränkungen), gesetzlichen oder be-
hördlichen Anordnungen, fehlender Selbstbelie-
ferung, die wir nicht zu vertreten haben, und an-
dere ähnliche Ereignisse oder Ursachen außer-
halb unseres Einwirkungsbereiches entbinden 
uns für die Zeitdauer und den Umfang solcher 
Hindernisse von unserer Verpflichtung zur Erfül-
lung des entsprechenden Vertrages. Entspre-
chendes gilt, wenn die vorbezeichneten Um-
stände während eines bereits vorliegenden Ver-
zuges eintreten. Beginn und Ende solcher Hin-
derungsgründe teilen wir dem Kunden baldmög-
lichst mit.  

5.5 Sofern nicht anders vereinbart, liefern wir zum 
Kunden. Der Transport erfolgt unfrei zum Instal-
lationsort.  

5.6 Ansprüche gegen uns kann der Kunde weder 
ganz noch teilweise an Dritte abtreten. Wir sind 
auch nicht verpflichtet, auf Geheiß des Kunden 
an Dritte zu liefern.  

6 Mitwirkungspflichten des Kunden 

6.1 Der Kunde unterstützt uns, soweit zumutbar, bei 
unserer Vertragserfüllung. Insbesondere treffen 
den Kunden folgende Mitwirkungspflichten: 

• Der Kunde wird unseren Erfüllungsgehilfen die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Informationen 
verschaffen und ihnen rechtzeitig alle erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung stellen. Der 
Kunde stellt ferner die zur Leistungserbringung 
durch unsere Erfüllungsgehilfen erforderlichen 
Arbeits- und Aufenthaltsräume (einschl. sanitärer 
Einrichtungen), Heizung, Beleuchtung, Betriebs-
kraft sowie Wasser einschließlich der erforderli-
chen Anschlüsse kostenlos bereit. Für die Instal-
lation von Hardware und Software stellt uns der 
Kunde mindestens vier Wochen vor dem aus-
weislich der Auftragsbestätigung vereinbarten 
Installationstermin die für die Installation erfor-
derlichen Informationen (Spezifikationen, Netz-
werkbasis, Netzwerkkapazität und -leitungen, 
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Telekommunikationseinrichtungen etc.) zur Ver-
fügung.  

• Der Kunde wird zur Durchführung von Wartungs- 
und Pflegeleistungen im Bedarfsfall eine Gele-
genheit zur geschützten Lagerung von Materia-
lien in Arbeitsnähe vor Ort beim Kunden kosten-
los zur Verfügung stellen. 

• Der Kunde wird unseren Erfüllungsgehilfen Zu-
gang zum Einsatzort ermöglichen und seine Mit-
arbeiter zur Zusammenarbeit mit unseren Erfül-
lungsgehilfen anhalten, soweit dies zur Erbrin-
gung der Leistung erforderlich ist. Der Kunde 
muss gewährleisten, dass mit der Leistungs-
erbringung unverzüglich nach Ankunft unserer 
Erfüllungsgehilfen begonnen und diese ohne 
Verzögerung bis zur Abnahme durch den Kun-
den durchgeführt werden kann.  

• Der Kunde wird wesentliche Änderungen der 
Betriebsbedingungen sowie sonstiger, für die 
Erbringung der Leistung wesentliche Umstände 
rechtzeitig schriftlich mitteilen. 

• Der Kunde wird die auf seiner Hardware gespei-
cherten Daten in regelmäßigen, längstens wö-
chentlichen Abständen sowie vor jedem Eingriff 
in die von ihm genutzte Hard- oder Software si-
chern; wir empfehlen die tägliche Datensiche-
rung. Dem Kunden ist bekannt, dass eine Ver-
letzung der Verpflichtung zur Datensicherung zu 
unabsehbaren Datenverlusten führen kann, weil 
gelegentliche Systemabstürze auch durch ord-
nungsgemäße Pflege und Wartung von Soft- 
und Hardware nicht vermeidbar sind. 

• Der Kunde wird die von ihm genutzte Hardware 
durch geeignete Maßnahmen gegen die Nut-
zung durch Unbefugte sichern. 

• Der Kunde wird uns bei Mängeln der gelieferten 
Software unverzüglich informieren, die aufgetre-
tenen Symptome sowie die System- und Hard-
wareumgebung detailliert beobachten und ein-
schließlich dazugehöriger Daten und Speicher-
inhalte unverzüglich melden. 

• Der Kunde wird die von unseren Erfüllungsgehil-
fen erteilten Anweisungen hinsichtlich der Sys-
tembedienung bzw. deren Vorschläge zur Feh-
lersuche und -behebung umsetzen. 

6.2 Gelten für den Betrieb des Kunden oder den 
Aufstellungsort der Geräte einschließlich der sta-
tionären Verbindungen besondere Sicherheits-
auflagen, wie z.B. die Auflage, die Arbeiten unter 
Hilfestellung einer zweiten Person durchzufüh-
ren, so wird der Kunde rechtzeitig und ohne 
Mehraufwand für uns die notwendigen Voraus-
setzungen hierfür schaffen. 

7 Gewährleistung, Haftung 

7.1 Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen 
voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersu-
chungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Bei offensichtlicher Mangel-
haftigkeit oder Unvollständigkeit der Lieferung 
sind uns die Beanstandungen innerhalb von 14 
Tagen nach Ankunft der Lieferung am Bestim-
mungsort schriftlich unter genauer Bezeichnung 
des Fehlers anzuzeigen. Auf unsere Aufforde-
rung ist die fehlerhafte Lieferung an uns zurück-
zusenden. Ansprüche des Kunden wegen Man-
gelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der Lieferung 
sind ausgeschlossen, wenn er diesen Verpflich-
tungen nicht nachkommt.  

7.2 Sollte unsere Lieferung Mängel aufweisen, kön-
nen wir nach unserer Wahl als Nacherfüllung die 
Mängel beseitigen oder mangelfreien Ersatz leis-
ten. Erst wenn dies wiederholt fehlgeschlagen 
oder unzumutbar sein sollte und es sich nicht 
nur um unerhebliche Mängel handelt, ist der 
Kunde nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften zum Rücktritt oder zur Minderung be-
rechtigt. § 478 BGB bleibt unberührt. Wir tragen 
alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass der Vertrags-
gegenstand an einen anderen Ort als den ver-
traglich bestimmten verbracht wurde. Schadens-
ersatzansprüche stehen dem Kunden nach 
Maßgabe der nachfolgenden Ziffern 7.3 bis 7.9 
zu.  

7.3 Wir haften unbeschränkt nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, in Fällen der ausdrücklichen Über-
nahme einer Garantie oder eines Beschaffungs-
risikos sowie wegen vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Pflichtverletzungen. Ebenso haften wir 
unbeschränkt bei vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Für leicht fahrlässig verursachte 
Sach- und Vermögensschäden haften wir nur im 
Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten (Kardinalpflichten), jedoch begrenzt auf die 
im Vertrag vereinbarte Haftungshöchstsumme, 
ansonsten den bei Vertragsschluss vorausseh-
baren, vertragstypischen Schaden. 

7.4 Ansprüche auf Ersatz von Schäden aller Art, die 
infolge unsachgemäßer Behandlung und/oder 
Bedienung der Liefergegenstände durch den 
Kunden entstehen oder auf nicht von uns durch-
geführten Arbeiten an den Liefergegenständen 
beruhen, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir 
haben sie zu vertreten. Dasselbe gilt für solche 
Schäden, die der Kunde durch ihm zumutbare 
Maßnahmen - insbesondere Programm- und Da-
tensicherung, ausreichende Produktschulung 
des Anwenders sowie regelmäßige, stichpro-
benartige Kontrolle der Ergebnisse und Plausibi-
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lität der Arbeitsergebnisse gelieferter Software - 
hätte verhindern können.  

7.5 Die Haftung für die Wiederherstellung vernichte-
ter oder verlorener Kundendaten ist auf die Kos-
ten der Vervielfältigung solcher Daten von kun-
denseitig erstellten Sicherungskopien be-
schränkt.  

7.6 Ansprüche wegen Mängeln verjähren in einem 
Jahr ab Gefahrübergang bzw. Ausführung der 
Dienstleistung. Für Rechtsmängel gilt Entspre-
chendes. Bei vorsätzlichen Pflichtverletzungen, 
bei Ansprüchen aus unerlaubter Handlung, beim 
Fehlen garantierter Eigenschaften, bei Über-
nahme von Beschaffungsrisiken und Garantien 
sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit gelten die gesetzlichen Verjährungs-
fristen. §§ 438 Abs. 3 und 479 BGB bleiben un-
berührt.  

7.7 Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz als in den vorstehenden Absätzen dieser 
Ziffer 7 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - 
ausgeschlossen.  

7.8 Etwaige Gewährleistungsansprüche des Kunden 
gegen die Hersteller von Hardware und/oder 
Software (aus Herstellergarantien etc.) bleiben 
von vorstehender Regelung unberührt.  

7.9 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten 
unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und 
sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsge-
hilfen.  

8 Schutzrechte, Schutzrechtsverletzungen 

8.1 Wir stehen dafür ein, dass von uns gelieferte 
Produkte, die nicht nach speziellen Anforderun-
gen des Kunden hergestellte worden sind, bei 
vertragsgemäßem Gebrauch frei von Schutz-
rechten Dritter sind, die die Nutzung ausschlie-
ßen oder einschränken.  

8.2 Wir stehen nicht dafür ein, dass nach speziellen 
Anforderungen des Kunden hergestellte Produk-
te oder von uns für den Kunden vorzunehmende 
Handlungen keine Schutzrechte Dritter verlet-
zen. Insoweit stellt der Kunde uns von jeglichen 
Ansprüchen Dritter frei.  

8.3 Wir werden den Kunden gegen alle Ansprüche 
verteidigen, die Dritte daraus herleiten, dass die 
Herstellung, der Vertrieb oder die Nutzung von 
uns gelieferter Hardware oder Software, die 
nicht nach speziellen Anforderungen des Kun-
den hergestellt worden ist, bei vertragsgemäßem 
Gebrauch ein Schutzrecht verletzt, es sei denn, 
die Schutzrechtsverletzung beruht darauf, dass 
der Kunde von uns gelieferte Hardware oder 
Software verändert oder zusammen mit nicht 
von uns gelieferter Hardware oder Software ge-

nutzt hat und dadurch die Schutzrechtsverlet-
zung verursacht wurde. 

8.4 Der Kunde verpflichtet sich, uns von Schutz-
rechtsbehauptungen Dritter unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen und, soweit erforderlich, die 
Rechtsverteidigung auf unsere Kosten und Wei-
sung durchzuführen. Bei Schutzrechtsbehaup-
tungen Dritter betreffend von uns gem. Ziffer 9.1 
gelieferter Produkte sind wir berechtigt, nach un-
serer Wahl Änderungen der von uns gelieferten 
Hardware oder Software - auch bei ausgeliefer-
ter und bezahlter Ware - auf eigene Kosten 
durchzuführen, die von uns gelieferte Hardware 
oder Software durch gleichwertige Hardware o-
der Software zu ersetzen, die kein Schutzrecht 
verletzt, eine entsprechende Lizenz für den 
Kunden zu beschaffen oder die von uns geliefer-
te Hardware oder Software zurückzunehmen 
und dem Käufer den Kaufpreis abzüglich eines 
angemessenen Betrages für die Nutzung und 
den Wertverlust zu erstatten. 

9 Geheimhaltung, Datenschutz 

9.1 Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie sonsti-
ge vertrauliche und schutzwürdige Informationen 
und Angelegenheiten der anderen Partei, die 
aus oder im Zusammenhang mit der Auftragser-
füllung anvertraut oder bekannt werden, geheim 
zu halten und nicht für eigene oder fremde Zwe-
cke, sondern nur zur Erfüllung vertragsgemäßer 
Zwecke zu verwenden. 

9.2 Die Geheimhaltungsverpflichtung laut vorste-
hender Ziffer 9.1 gilt nicht für solche Informatio-
nen, die allgemein oder den Parteien bereits be-
kannt sind, die ohne Verschulden einer Partei 
bekannt werden, die rechtmäßig von einem Drit-
ten erlangt werden oder die ohne Rückgriff auf 
die vertraulichen Informationen eigenständig von 
der empfangenden Partei, von ihr kontrollierten 
Unternehmen oder Erfüllungsgehilfen entwickelt 
werden. Die Geheimhaltungspflicht besteht fer-
ner nicht, insoweit eine Vertragspartei auf Grund 
eines Gesetzes oder durch behördliche oder ge-
richtliche Verfügung zu einer entsprechenden 
Offenbarung verpflichtet ist.  

9.3 Die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch für 
einen Zeitraum von 12 Monaten nach Beendi-
gung des Vertrages bestehen.  

9.4 Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen sind einzuhalten.  

10 Kündigung 

10.1 Beide Parteien sind zur Kündigung aus wichti-
gem Grund berechtigt. Wir sind insbesondere 
zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags-
verhältnisses berechtigt, wenn  
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• der Kunde die von einem mit uns geschlossenen 
Vertrag erfassten Leistungen durch Dritte erbrin-
gen lässt, ohne dass dies durch einen Notfall 
veranlasst ist oder auf einem Versagen unserer-
seits beruht oder 

• der Kunde gegen eine wesentliche vertragliche 
Verpflichtung verstoßen hat oder 

• eine wesentliche Änderung in den Beteiligungs-
verhältnissen des Kunden stattgefunden hat, die 
mehr als 25 % der Stimmrechtsanteile betrifft, 
oder 

• der Kunde mit Zahlungen in Höhe zweier Mo-
natsentgelte in Verzug kommt oder 

• der Kunde das vertraglich geschuldete Entgelt 
fortdauernd unpünktlich zahlt oder  

• über das Vermögen des Kunden ein Insolvenz-
verfahren berechtigt beantragt wurde oder 

• begründete Tatsachen für einen Vermögensver-
fall beim Kunden vorliegen. 

10.2 Soweit nicht anders vereinbart, können die Par-
teien Dauerschuldverhältnisse ordentlich – bei 
Hardware-Wartung auch hinsichtlich einzelner 
Geräte - mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende der jeweiligen Laufzeit, erstmals zum Ende 
der vereinbarten Grundlaufzeit kündigen.  

10.3 Wir sind auch zur Kündigung berechtigt, wenn 
der Kunde eine seiner vertraglichen Verpflich-
tungen, die nicht unter Ziffer 10.1 fällt, verletzt 
und dieser Verletzung nach schriftlicher Abmah-
nung nicht innerhalb eines Monats abhilft.  

10.4 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

11 Folgen der Beendigung des Vertragsver-
hältnisses  

11.1 Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch 
Zeitablauf oder Kündigung ist der Kunde ver-
pflichtet, uns sämtliche von uns gelieferte und 
nicht in seinem Eigentum stehende Hardware 
unverzüglich zurückzugeben. Der Kunde stellt 
die überlassene Hardware unverzüglich nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Ab-
holung durch uns in vertragsgemäßem Zustand 
und vertragsgemäßer Konfiguration bereit. Er 
übergibt uns sämtliche Gerätebegleitunterlagen 
und -materialien.  

11.2 Der Kunde ist zudem verpflichtet, alle bei ihm 
auf Festplatten, Disketten oder sonstigen Spei-
chermedien enthaltenen Vervielfältigungsstücke 
überlassener Software unverzüglich nach Ver-
tragsbeendigung zu vernichten und auf unseren 
Wunsch die ihm überlassenen Originalpro-
grammträger zurückzugeben. Auf unseren 
Wunsch hat der Kunde die Vernichtung schrift-
lich zu bestätigen. Dies gilt nicht für Software, 

die ihm gegen Einmalentgelt geliefert und von 
ihm vollständig bezahlt wurde.  

11.3 Unterlässt es der Kunde entgegen der vorste-
henden Bestimmung, die überlassene Hardware 
zur Abholung bereitzustellen und/oder die Soft-
ware bei Vertragsende zu vernichten, die Ver-
nichtung zu bestätigen und die Originaldatenträ-
ger auf Aufforderung an uns zurückzugeben, so 
sind wir - für den Fall dass für die vertraglichen 
Leistungen ein wiederkehrendes (z.B. monatli-
ches) Entgelt vereinbart wurde - berechtigt, bis 
zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Erfüllung 
dieser Pflichten ohne weiteren Schadensnach-
weis das bei Vertragsende geltende wiederkeh-
rende Entgelt anteilig in Rechnung zu stellen, es 
sei denn der Kunde hat die Verzögerung nicht zu 
vertreten. 

12 Eigentumsvorbehalt und Eigentum 

12.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen geliefer-
ten Waren einschließlich Programmträgern 
(Vorbehaltsware) vor, bis der Kunde sämtliche 
derzeitigen und künftigen Verpflichtungen aus 
der Geschäftsverbindung mit uns vollständig er-
füllt hat. Bei laufender Rechnung gilt die Vorbe-
haltsware als Sicherheit für die Saldoforderung.  

12.2 Wird dem Kunden Software gegen Einmalentgelt 
überlassen, behalten wir uns die Einräumung 
der vertraglich vereinbarten Nutzungsrechte an 
der Software vor, bis der Kunde das Nutzungs-
entgelt für diese Software vollständig gezahlt 
hat. Solange räumen wir dem Kunden lediglich 
ein widerrufliches und nicht übertragbares Nut-
zungsrecht ein.  

12.3 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden 
Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um 
mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des 
Kunden entsprechende Sicherheiten nach unse-
rer Wahl frei.  

12.4 Der Kunde ist zu Verfügungen über die Vorbe-
haltsware nicht berechtigt. Im Falle von Pfän-
dungen oder Beschlagnahmen der Vorbehalts-
ware hat der Kunde auf unser Eigentum  hinzu-
weisen und uns unverzüglich zu informieren.  

12.5 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware 
gegen alle üblichen Risiken, insbesondere ge-
gen Feuer, Einbruchs- und Wassergefahren auf 
eigene Kosten angemessen zu versichern, sie 
pfleglich zu behandeln und sie ordnungsgemäß 
zu lagern. Er tritt seine entsprechenden Ansprü-
che aus den Versicherungsverträgen bereits 
jetzt an uns ab und wir nehmen diese Abtretung 
an.  

12.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden - 
insbesondere Zahlungsverzug - oder zu erwar-
tender Zahlungseinstellung sind wir berechtigt, 
die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zu-
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rückzunehmen oder die Abtretung etwaiger Her-
ausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu 
verlangen. Wir sind in diesem Fall zudem be-
rechtigt, die Vorbehaltsware nach vorheriger An-
drohung zu verwerten und uns unter Anrech-
nung auf offene Forderungen aus dem Veräuße-
rungserlös zu befriedigen. Diese Rechte beste-
hen auch dann, wenn die gesicherten Forderun-
gen verjährt sind. 

12.7 Zur Ausübung des Rücknahmerechts gemäß 
vorstehender Ziffer 12.6 sind wir berechtigt, die 
sich noch im Besitz des Kunden befindliche Vor-
behaltsware abzuholen. Der Kunde hat unseren 
zur Abholung der Vorbehaltsware ermächtigten 
Mitarbeitern oder Beauftragten den Zutritt zu 
seinen Geschäftsräumen während der Bürozeit 
nach vorheriger Anmeldung zu gestatten. 

12.8 Werden im Zuge der Mängelbeseitigung, War-
tung oder Pflege Teile der Hardware ausge-
tauscht, so erlangen wir das Eigentum an den 
ausgebauten Teilen. Das Eigentum an den ein-
gebauten Teilen, geht in das Eigentum desjeni-
gen über, der Eigentümer der jeweiligen Hard-
ware ist.  

13 Sonstige Bestimmungen 

13.1 Es gilt ausnahmslos das für die Rechtsbezie-
hungen inländischer Vertragspartner maßgebli-
che Recht der Bundesrepublik Deutschland; die 
Anwendung von UN-Kaufrecht wird hiermit aus-
geschlossen. 

13.2 Änderungen und Ergänzungen der Verträge mit 
uns, einschließlich dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für eine Änderung des Schrift-
formerfordernisses. Alle aufgrund dieses Vertra-
ges zwischen uns und dem Kunden erforderli-
chen Erklärungen, einschließlich der Bekannt-
gabe neuer Anschriften oder Ansprechpartner, 
bedürfen der Schriftform. Alle Mitteilungen sind 
an die von jeder Partei benannte Anschrift zu 
richten oder an die durch schriftliche Bekanntga-
be zuletzt geänderte Anschrift. 

13.3 Sollten einzelne vertragliche Bestimmungen 
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder un-
durchführbar sein oder ihre Wirksamkeit oder 
Durchführbarkeit später verlieren, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen 
nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksa-
men oder undurchführbaren Bestimmung wer-
den die Parteien eine solche vereinbaren, die im 
Rahmen des rechtlich möglichen hinsichtlich Ort, 
Zeit, Maß und Geltungsbereich dem am nächs-
ten kommt, was von den Vertragsparteien nach 
dem ursprünglichen Sinn und Zweck der nichti-
gen, unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmungen gewollt war. Gleiches gilt für etwai-
ge Lücken in diesem Vertrag. 

13.4 Exportiert der Kunde von uns erworbene Pro-
dukte ins Ausland, so trägt er Sorge für die Be-
achtung der entsprechenden Ausfuhrbestim-
mungen. 

13.5 Steuern, die im Land des Kunden aufgrund der 
an uns in Übereinstimmung mit dem Vertrag ge-
leisteten Zahlungen erhoben werden, gehen zu 
Lasten des Kunden.  

13.6 Soweit nicht anders vereinbart, ist Erfüllungsort 
Düsseldorf. 

13.7 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis erge-
benden Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Kauf-
mann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat, als Gerichtsstand Düsseldorf 
vereinbart. Wir sind aber berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.  

 

(B)Besondere Bestimmungen für den 
Kauf von Hardware, Hardware-Wartung, 
Überlassung Software, Software-Pflege 
und Dienst- und Werkleistungen 

14 Kauf von Hardware 

 Für den Kauf von Hardware gelten die vorste-
henden allgemeinen Bestimmungen (A) sowie 
die nachfolgenden besonderen Bestimmungen 
für den Kauf von Hardware. Für im Zusammen-
hang mit dem Kauf von Hardware von uns über-
lassene Software (z.B. integrierte Software oder 
System-Software) gelten die Vorschriften der Zif-
fer 16.  

14.1 Wir gewährleisten, dass die Hardware den dem 
Kunden bei Vertragsschluss übermittelten Spezi-
fikationen entspricht und frei von Mängeln ist, die 
die Betriebsbereitschaft beeinträchtigen. 

14.2 Bei gebrauchter Hardware ist die Mängelhaftung 
ausgeschlossen. 

14.3 Eine Nachbesserung (vgl. Ziffer 7.2 in den all-
gemeinen Bestimmungen dieser Geschäftsbe-
dingungen) erfolgt nur an der von uns ausgelie-
ferten Gesamtkonfiguration. Werden eigenmäch-
tige Eingriffe oder Veränderungen an gelieferter 
Hardware vorgenommen oder setzt der Kunde 
die gelieferte Hardware mit nicht von uns emp-
fohlener Hard- oder Software ein, so sind wir nur 
dann zur Gewährleistung verpflichtet, wenn wir 
dem Eingriff oder der Veränderung nachweislich 
zugestimmt oder diese genehmigt haben oder 
wenn der Kunde nachweist, dass der Mangel 
nicht auf den Eingriff, die Veränderungen oder 
geänderten Einsatzbedingungen zurückzuführen 
ist. 
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14.4 Bei unberechtigten Mängelrügen sind wir be-
rechtigt, dem Kunden unsere Leistungen, insbe-
sondere Untersuchungsleistungen, in Rechnung 
zu stellen. 

14.5 Der Kunde stellt uns von der Rücknahmever-
pflichtung nach § 10 Abs. 2 Elektrogesetz hin-
sichtlich aller nach dem 13. August 2005 von 
uns veräußerter, neuer Elektro- und Elektronik-
geräte einschließlich aller Bauteile, Unterbau-
gruppen und Verbrauchsmaterialien, die Abfall 
im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes geworden sind, 
(Geräte) frei. Dies gilt auch für alle damit in Zu-
sammenhang stehende Ansprüche Dritter. Der 
Kunde ist verpflichtet, diese Geräte ordnungs-
gemäß auf eigene Kosten gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften nach Nutzungsbeendigung zu 
entsorgen (Entsorgung). Bei der Entsorgung 
sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

 Gibt der Kunde solche Geräte an dritte Unter-
nehmer weiter, so hat er diese zu dieser Entsor-
gung zu verpflichten. Sollte eine erneute Weiter-
gabe an dritte Unternehmer erfolgen, muss auch 
diesen die Pflicht zu dieser Entsorgung auferlegt 
werden. Wird dem endabnehmenden Unterneh-
mer die Pflicht zu dieser Entsorgung nicht aufer-
legt, so hat der Kunde die Geräte nach Nut-
zungsbeendigung auf eigene Kosten zurückzu-
nehmen und eine solche Entsorgung vorzuneh-
men. 

 Unser Anspruch auf Freistellung durch den Kun-
den verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
nach endgültiger Beendigung der Nutzung des 
Gerätes. Die zweijährige Ablaufhemmung be-
ginnt erst, wenn uns eine schriftliche Mitteilung 
des Kunden über die Beendigung der Nutzung 
zugegangen ist. 

15 Hardware-Wartung 

 Für die Wartung von Hardware gelten die vor-
stehenden allgemeinen Bestimmungen (A) so-
wie die nachfolgenden besonderen Bestimmun-
gen für die Wartung von Hardware. Leistungs-
gegenstand ist die Beseitigung aufgetretener 
Störungen. Soweit dies im Einzelvertrag nicht 
ausdrücklich vereinbart ist, schulden wir keine 
vorbeugenden Maßnahmen wie regelmäßige In-
spektionen usw. 

15.1 Die von uns zu erbringenden Leistungen, die 
gewartete Hardware und die bei der Wartung 
einzuhaltenden Service Level  werden jeweils in 
dem Einzelvertrag festgelegt. Darüber hinaus-
gehende Leistungen müssen im Einzelfall mit 
uns zu den jeweils gültigen Listenpreisen ver-
einbart werden und werden gesondert in Rech-
nung gestellt. Wartungsleistungen für Produkt-
zusätze, Aufrüstungen, Erweiterungen und Zu-
behör sowie Änderungen des Ortes der zu war-

tenden Hardware sind ebenfalls gesondert zu 
vereinbaren. 

15.2 Wir behalten uns alle Rechte an Materialien und 
Programmen (z.B. diagnostics) vor, die wir für 
die Wartung der Hardware einsetzen. 

15.3 Gibt die Bedienungsanleitung Hinweise zur Feh-
lereingrenzung im Störfall, so wird der Kunde 
nach diesen Hinweisen vorgehen, bevor er die 
Störungsbeseitigung durch uns veranlasst.  

15.4 Wir können im Rahmen der Wartungsleistungen 
gegebenenfalls von uns als erforderlich erachte-
te technische Änderungen zur Verbesserung von 
Funktion und Sicherheit der Hardware vorneh-
men. 

15.5 Zur Durchführung der Wartungsleistungen kön-
nen wir Teile der Hardware austauschen. Aus-
gewechselte Teile sind neu oder in Bezug auf ih-
re Verwendbarkeit neuen Teilen gleichwertig. 

15.6 Leistungen im Rahmen eines Wartungsvertrages 
umfassen nicht Arbeiten zur Behebung von Stö-
rungen oder Schäden, die durch Verschulden 
des Kunden oder Dritter wie z.B. unsachgemäße 
Behandlung der Hardware oder durch andere 
nicht durch uns zu vertretene äußere Einflüsse 
z.B. Störung der Klimaanlage, Luftfeuchtigkeits-
kontrolle, Korrosion, Spannungsfelder in der Zu-
leitung oder höhere Gewalt entstanden sind. 
Gleiches gilt für Schäden, die durch Bedienungs-
fehler oder nicht von uns durchgeführte Ände-
rungen, Anbauten oder Arbeiten an der Hard-
ware verursacht wurden.  

15.7 Der Kunde hat uns die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zur Durchführung der Wartungsleis-
tungen zu geben. Stellt der Kunde trotz ange-
messener Bemühung unsererseits nicht die not-
wendige Zeit zur Durchführung von technischen 
Änderungen, die wir für notwendig erachten, zur 
Verfügung, behalten wir uns vor, zusätzliche 
Wartungskosten, die sich aus der Nichtdurchfüh-
rung der technischen Änderung ergeben, zu den 
dann geltenden allgemeinen Material- und Ar-
beitspreisen in Rechnung zu stellen.  

15.8 Hinsichtlich der Abnahme der Wartungsleitungen 
gelten die Bestimmungen der nachfolgenden Zif-
fern 18.1.2 und 18.1.3 entsprechend.  

15.9 Die vorstehend in dieser Ziffer 15 genannten 
Leistungen werden durch das im Vertrag festge-
legte monatliche Entgelt abgegolten.  

15.10 Wir können Entgelte einmal innerhalb eines 
zwölfmonatigen Zeitraums mit einer schriftlichen 
Vorankündigung von 3 Monaten anpassen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn sich der Listen-
preis für die entsprechende Leistung erhöht hat. 
Beträgt die Erhöhung mehr als 10%, hat der 
Kunde das Recht, innerhalb von einem Monat 
nach Zugang der Vorankündigung der Erhöhung 
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zum angekündigten Erhöhungszeitpunkt außer-
ordentlich schriftlich zu kündigen. Eine Erhöhung 
kann frühestens zum Ablauf des ersten Ver-
tragsjahres erfolgen. 

15.11 Hinsichtlich des Kündigungsrechts gilt die allge-
meine Bestimmung in vorstehender Ziffer 10. 
Wir können den Wartungsvertrag ferner mit einer 
Frist von einem Monat zum Monatsende schrift-
lich kündigen, wenn 

• wir für die Teile der vom Kunden genutzten An-
lage aus nicht von uns zu vertretenden Gründen 
keine ausreichende Ersatzteilversorgung mehr 
sicherstellen können, 

• sich die Hardware nicht mehr im unmittelbaren 
Besitz des Kunden oder am vereinbarten Instal-
lationsort befindet oder 

• die Hardware ohne vorherige schriftliche Zu-
stimmung von uns von Personen, die nicht von 
uns beauftragt wurden, gewartet wurde. 

 Wir können den Wartungsvertrag ferner mit einer 
Frist von 6 Monaten schriftlich kündigen, wenn 
wir die Wartung für bestimmte Hardware auf-
grund einer Beendigung der Unterstützung durch 
den Hersteller dieser Hardware gänzlich einstel-
len. 

16 Überlassung von Software  

 Für die Überlassung von Software einschließlich 
von in Hardware integrierte Software und Sys-
temsoftware gelten die vorstehenden allgemei-
nen Bestimmungen (A) sowie die nachfolgenden 
besonderen Bestimmungen für die Überlassung 
von Software. Software im Sinne dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sind urheber-
rechtlich geschützte Datenverarbeitungspro-
gramme oder Programmteile in maschinenlesba-
rer Form nebst der dazugehörigen Dokumentati-
on sowie Vervielfältigungen hiervon. Je nach 
vertraglicher Vereinbarung wird die Software 
dauerhaft gegen Einmalentgelt oder zeitweise 
gegen wiederkehrendes Entgelt überlassen.  

16.1 Überlassung von Software gegen Einmal-
entgelt 

16.1.1 Wir räumen dem Kunden ein zeitlich unbe-
schränktes, einfaches, nicht ausschließliches 
und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht an 
der Software gemäß diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und den vertraglich verein-
barten Bedingungen ein. 

16.1.2 Die Übertragung der eingeräumten Nutzungs-
rechte und der Software auf Dritte durch den 
Kunden ist dann zulässig, wenn der Kunde - 
dessen Nutzungsrecht gleichzeitig endet - die 
Lizenzprogramme unverzüglich von sämtlichen 
Maschinen löscht und alle Kopien vernichtet und 
den Dritten vor Einräumung des Nutzungsrechts 

schriftlich dazu verpflichtet, den vereinbarten 
Umfang des Nutzungsrechts an dem Programm 
anzuerkennen und sich mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen 
des Einzellizenzvertrages einverstanden zu er-
klären. 

16.2 Überlassung von Software gegen wieder-
kehrendes Entgelt 

16.2.1 Wir räumen dem Kunden ein zeitlich auf die 
Vertragsdauer beschränktes, einfaches, nicht 
ausschließliches und nicht unterlizenzierbares 
Nutzungsrecht an der Software gemäß diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den 
vertraglich vereinbarten Bedingungen ein. 

16.2.2 Die Übertragung der eingeräumten Nutzungs-
rechte und der Software auf Dritte durch den 
Kunden ist nur bei vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung durch uns zulässig. 

16.2.3 Die Bestimmung in Ziffer 15.10 gilt entsprechend 
für eine Erhöhung des vereinbarten Entgeltes. 

16.3 Gemeinsame Vorschriften für die Überlas-
sung von Software 

16.3.1 Nutzungsrechte bzgl. der Software 

(i) Der Kunde darf die Software, soweit erforderlich, 
für die Nutzung auf einer Festplatte speichern, in 
einen Arbeitsspeicher laden und vervielfältigen. 
Die Vervielfältigung ist im Übrigen nur zulässig, 
soweit sie zum Zwecke der Datensicherung und 
Installation unabdingbar ist. Die Vervielfältigung 
von Dokumentationen ist nicht gestattet. Der 
Kunde darf von der Software nur eine Siche-
rungskopie anfertigen, die als solche zu kenn-
zeichnen ist, und wird uns jederzeit über den 
Aufbewahrungsort dieser Kopie Auskunft geben. 
Zusätzliche Kopien können zu den jeweils gülti-
gen Preisen von uns bezogen werden.  

(ii) Im Übrigen verbleiben sämtliche Urheber- und 
gewerblichen Schutzrechte an der Software 
(auch bei geänderten, ergänzten oder kopierten 
Programmen) und den Dokumentationen bei uns 
bzw. bei ihren Lizenzgebern, insbesondere das 
Recht, die Software zu vermieten, zu verleihen 
oder - vorbehaltlich nachstehender Bestimmun-
gen - zu bearbeiten. Die auf dem Programmträ-
ger oder der Verpackung angebrachten Schutz-
rechtshinweise - auch Dritter - sind zu beachten 
und unverändert zu lassen. Kopien sind mit ei-
nem entsprechenden Hinweis auf die Rechte 
von FUJITSU bzw. Dritter zu versehen. 

(iii) Die Bearbeitung der Software, insbesondere 
Einfügungen und/oder Löschungen, Dekompilie-
rung oder Disassemblierung (Reverse Enginee-
ring) sind unzulässig, soweit dem nicht zwingen-
de gesetzliche Bestimmungen, insbesondere ur-
heberrechtliche gemäß §§ 69c Nr. 2 i.V.m. 69d 
Abs. 1, 69e UrhG, entgegenstehen. Die Beseiti-
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gung von Softwarefehlern bieten wir als Soft-
ware-Pflege an. 

(iv) Wir behalten uns vor, dem Kunden auf Anfrage 
Informationen, die er zur Herstellung der Intero-
perabilität der Software mit anderen unabhängig 
geschaffenen Programmen benötigt, gegen an-
gemessene Vergütung zur Verfügung zu stellen. 
Bei der Verwendung dieser Informationen hat 
der Kunde § 69e Abs. 2 des Urheberrechtsge-
setzes zu beachten. 

16.3.2 Die Gewährleistung richtet sich nach den allge-
meinen Bestimmungen in vorstehender Ziffer 7 
und den nachfolgenden besonderen Gewährleis-
tungsbestimmungen. 

(i) Eine Nachbesserung (vgl. Ziffer 7.2 in den all-
gemeinen Bestimmungen dieser Geschäftsbe-
dingungen) erfolgt nur an der von uns ausgelie-
ferten Gesamtkonfiguration. Werden eigenmäch-
tige Eingriffe oder Veränderungen an von uns 
gelieferter Software durch den Kunden oder Drit-
te vorgenommen oder setzt der Kunde die gelie-
ferte Software mit nicht von uns empfohlener 
Hardware, Systemsoftware oder anderer Dritt-
Software ein, so sind wir nur dann zur Gewähr-
leistung verpflichtet, wenn wir dem Eingriff oder 
der Veränderung nachweislich zugestimmt oder 
diese genehmigt haben oder wenn der Kunde 
nachweist, dass der Mangel nicht auf den Ein-
griff, die Veränderungen oder geänderten 
Einsatzbedingungen zurückzuführen ist. 

(ii) Wir können Inkompatibilitäten zwischen der 
gelieferten Software und Programmen Dritter, 
die nicht zusammen mit unserer Hardware gelie-
fert wurden, und den von dieser Drittsoftware er-
zeugten oder veränderten Daten nicht aus-
schließen. Wir werden uns bemühen, Inkompati-
bilitäten zu beseitigen, die durch die Verknüp-
fung von Software und nicht von uns gelieferter 
Drittsoftware bedingt sind und den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch der Software wesent-
lich beeinträchtigen. Wir behalten uns vor, hier-
für eine Vergütung zu verlangen, sofern die Be-
einträchtigungen nicht von der von uns geliefer-
ten Software ausgehen.  

(iii) Soweit die Software sowie die von ihr angeleg-
ten und verwalteten Daten mit nicht von uns ge-
lieferter Software Dritter oder von dieser Dritt-
software erzeugten oder veränderten Daten ver-
knüpft wird, haften wir nicht für die Fehlerfreiheit 
der Programmergebnisse. 

(iv) Wir übernehmen insbesondere keine Gewähr-
leistung dafür, dass 

• die Software die spezifischen Anforderungen 
des Kunden für einen bestimmten Zweck erfüllt; 

• die Software unterbrechungs- oder fehlerfrei ist 
und alle Softwarefehler beseitigt werden können; 

• aufgrund von Softwarefehlern entstandene feh-
lerhafte Daten durch uns beseitigt werden; 

• der Betrieb der Software gesetzlich legal ist, 
wenn seitens staatlicher Stellen eine Überprü-
fung, Abnahme oder Zertifizierung der Hardware 
vorgeschrieben ist, diese jedoch von dem Kun-
den oder verpflichteten Dritten nicht durchgeführt 
wurde oder 

• die Funktionalität von vorläufigen Versionen der 
Software oder Manuals, die als "Alpha-", "Beta-" 
oder "Demo-Version" gekennzeichnet sind, mit 
den Dokumentationen übereinstimmt oder dass 
diese Software irgendwelchen Kriterien an Si-
cherheit, Ordnungsgemäßheit, Fehlerfreiheit o-
der sonstigen Kriterien entspricht. Diese Versio-
nen sind nicht für den produktiven Einsatz be-
stimmt. 

16.3.3 Wir sind berechtigt, auf eigene Kosten einmal 
jährlich die Nutzung der Software vor Ort beim 
Kunden zu überprüfen. Eine solche Überprüfung 
findet während der normalen Arbeitszeit in den 
Räumen des Kunden statt und darf den dortigen 
Arbeitsablauf nicht unangemessen beeinträchti-
gen. Sollte eine Überprüfung ergeben, dass der 
Umfang der vereinbarten Nutzung und der Um-
fang der tatsächlichen Nutzung der Software 
nicht übereinstimmen, so werden wir dem Kun-
den den entsprechenden Differenzbetrag in 
Rechnung stellen. Beträgt die Abweichung mehr 
als 5 %, so trägt der Kunde auch die Kosten der 
Prüfung. 

17 Software-Pflege  

 Für die Pflege von Software gelten die allgemei-
nen Bestimmungen (A) sowie die nachfolgenden 
besonderen Bestimmungen für die Pflege von 
Software. Leistungsgegenstand ist die Pflege 
der im Vertrag aufgeführten unveränderten 
Software. Wir übernehmen die Beseitigung von 
Fehlern der Programme und Programmdoku-
mentation und unterstützen den Kunden bei der 
störungsfreien Nutzung der Software im nach-
stehend beschriebenen Umfang: 

17.1 Die Fehlerbehebung umfasst die Nennung von 
Maßnahmen zur Umgehung sowie die Beseiti-
gung von reproduzierbaren Fehlern in den Pro-
grammen. Die Fehlerbehebung erfolgt in der 
Regel durch die Lieferung von Updates oder 
Patches. Stellt sich heraus, dass der von uns 
bearbeitete Fehler durch Einwirkung des Kunden 
oder Dritter verursacht wurde, behalten wir uns 
vor, vom Kunden die Erstattung der angefalle-
nen Kosten zu verlangen. Zum Zweck der 
Fehlerbehebung sind wir nach eigener Wahl 
auch zur Fernwartung durch Datenfernübertra-
gung berechtigt (Remote Support). 

17.2 Die Pflegeleistung beinhaltet ferner das Zurver-
fügungstellen der jeweils neuesten Änderung der 
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aktuellen Fassung des Lizenzprogramms (Kor-
rektur-Release) ohne zusätzliche Kosten. Ein 
Korrektur-Release enthält bereits erfolgte Kor-
rekturen von Fehlern sowie u.U. kleine Verbes-
serungen, wird aber nicht als gesondertes Pro-
dukt am Markt angeboten. Eine neue Fassung 
der Software mit erweiterten oder neuen Eigen-
schaften und/oder Funktionalitäten (Versi-
on/Release) wird nicht vom Pflegevertrag um-
fasst. Sie kann vom Kunden zu den jeweils ak-
tuellen Entgelten erworben werden. An Updates, 
Patches und Korrektur-Releases werden dem 
Kunden Nutzungsrechte in dem gleichen Um-
fang eingeräumt, wie sie ihm bezüglich der ver-
tragsgegenständlichen Software zustehen. 

17.3 Telefonservice 

17.3.1 Der Telefonservice nimmt fernmündlich Fehler-
meldungen des Kunden in Bezug auf die im Ver-
trag aufgeführte Software entgegen und unter-
stützt den Kunden fernmündlich bei der Behe-
bung konkret beschriebener Probleme und/oder 
gibt Empfehlungen zur Behebung und/oder Um-
gehung von Fehlern oder Problemen im Einzel-
fall.  

17.3.2 Nicht vom Leistungsumfang erfasst ist die Ver-
mittlung allgemeiner Kenntnisse zur Arbeit mit 
Software.  

17.3.3 Wir erbringen unseren Telefonservice nur wäh-
rend der FUJITSU-Geschäftszeiten (z.Zt. werk-
tags Montag bis Freitag 8.00 - 17.00 Uhr). Ter-
mine sind frühzeitig abzustimmen. 

17.3.4 Wir behalten uns vor, Leistungen und Auskünfte 
des Telefonservices, die sich auf andere als die 
im Vertrag genannten Produkte und Programme 
beziehen, zu den jeweils gültigen Listenpreisen 
in Rechnung zu stellen. Der anrufende Mitarbei-
ter des Kunden ist hierauf hinzuweisen. 

17.4 Wir werden die Software an Änderungen zwin-
gender rechtlicher Vorschriften anpassen, wenn 
diese Änderungen ohne eine solche Anpassung 
die Einsatzfähigkeit der Software für den vertrag-
lich vorausgesetzten Zweck wesentlich beein-
trächtigen würden. Wir beginnen mit den Anpas-
sungsarbeiten, sobald die hierfür erforderlichen 
Informationen (z.B. Schnittstellenangaben) vom 
Kunden abschließend bekannt gegeben wurden.  

17.5 Wir behalten uns vor, veränderte Versionen der 
vertragsgegenständlichen Software am Markt 
anzubieten. Soweit nicht anders vereinbart, kön-
nen wir in diesem Fall die Pflegeleistungen für 
die vom Kunden lizenzierte Version aufgrund ei-
ner Beendigung der Unterstützung durch den 
Hersteller dieser Software mit einer Frist von 
sechs Monaten einstellen.  

17.6 Soweit nicht eine feste Laufzeit vereinbart ist, 
läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit. Nach Ab-
lauf der vereinbarten Mindestvertragsdauer ver-

längert sich das Vertragsverhältnis zunächst bis 
zum Ende des darauf folgenden Kalenderjahres 
und anschließend um jeweils ein weiteres Ka-
lenderjahr, wenn es nicht schriftlich mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Ende des jeweiligen 
Vertragszeitraums schriftlich gekündigt wird.  

18 Sonstige Dienst- / Werkleistungen 

 Für sonstige Dienst- und Werkleistungen (Pro-
jekte) gelten die vorstehenden allgemeinen Be-
stimmungen (A) sowie die nachfolgenden be-
sonderen Bestimmungen für Dienst- und Werk-
leistungen. Leistungsgegenstand sind Dienst- 
und Werkleistungen wie z.B. Beratung, Planung, 
Installation, Organisations- und Programmierar-
beiten. Art und Umfang der Leistung werden in 
einem Projektvertrag schriftlich festgelegt.  

18.1 Tätigkeitsbericht, Abnahme 

18.1.1 Nach der Erbringung der vertraglich geschulde-
ten Leistung zeichnet der Kunde den Tätigkeits-
bericht ab, in dem die von uns erbrachten Leis-
tungen festgehalten werden. 

18.1.2 Werden von uns Werkleistungen erbracht, füh-
ren wir weiterhin direkt im Anschluss an die er-
brachte Werkleistung einen Funktionstest durch. 
Verläuft der Test ohne wesentliche Einschrän-
kungen der Funktionsfähigkeit, ist der Kunde 
verpflichtet, unverzüglich danach schriftlich die 
Abnahme zu erklären. Das gleiche gilt, wenn der 
Kunde die Leistung überprüft hat, wozu er um-
gehend nach der Leistungserbringung verpflich-
tet ist, und diese der Leistungsbeschreibung ent-
spricht.   

18.1.3 Die Leistungen gelten in Ermangelung einer 
solchen Abnahmeerklärung des Kunden als ab-
genommen, wenn seit der Anzeige der Leis-
tungserbringung durch uns zwei Wochen ver-
gangen sind und Beanstandungen des Kunden 
nicht erfolgt sind. Eine vollständige oder teilwei-
se Nutzung des Werks durch den Kunden steht 
der Abnahme gleich. Die Bestimmungen in die-
ser Ziffer 18.1.3 gelten nicht, wenn der Kunde 
die Abnahme schriftlich verweigert hat. Wir wer-
den den Kunden bei der Anzeige der Leistungs-
erbringung auf die Bedeutung seines Verhaltens 
besonders hinweisen. 

18.2 Änderungs- oder Ergänzungswünsche während 
der Vertragslaufzeit hat der Kunde schriftlich an 
unseren Projektverantwortlichen zu richten. In-
nerhalb von 14 Tagen ab Zugang des Ände-
rungsverlangens werden wir in Form eines 
Nachtragsangebots mitteilen, welchen Einfluss 
die Änderung auf die vertraglichen Regelungen 
(z.B. Vergütung, Ausführungsfrist, Abnahme) 
haben wird. Der Kunde kann das Nachtragsan-
gebot innerhalb von 14 Tagen ab Zugang schrift-
lich annehmen. In dem Fall wird der Umfang der 
Leistungsänderung in einer schriftlichen Ergän-
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zungsvereinbarung zum ursprünglichen Vertrag 
festgehalten. Andernfalls werden die Arbeiten 
vertragsgemäß fortgesetzt.  

18.3 Leistungsort für die Dienst- und Werkleistungen 
ist die im Vertrag genannte Betriebsstätte des 
Kunden. Im Bedarfsfall sind wir berechtigt, die 
Dienst- und Werkleistungen an Geräten des 
Kunden in einer FUJITSU-Werkstatt durchzufüh-
ren; in diesem Fall werden wir dem Kunden bei 
Bedarf an Stelle des in der FUJITSU-Werkstatt 
befindlichen Gerätes des Kunden ein geeignetes 
Ersatzgerät ohne gesonderte Berechnung zur 
Verfügung stellen. 

18.4 Soweit nicht anders vereinbart, erbringen wir 
unsere Leistungen nur während der FUJITSU-
Geschäftszeiten (z.Zt. werktags Montag bis Frei-
tag 8.00 - 17.00 Uhr). Termine sind frühzeitig 
abzustimmen. 

18.5 Projektmanagement, Personal 

18.5.1 Die Vertragspartner besprechen regelmäßig die 
anstehenden Aufgaben. Beim Einsatz mehrerer 
Personen benennen beide Parteien einen Pro-
jektverantwortlichen als Ansprechpartner. Beim 
Einsatz nur jeweils einer Person sind diese Per-
sonen die Projektverantwortlichen. 

18.5.2 Wir werden zur Erbringung der geschuldeten 
Leistung qualifiziertes, zuverlässiges Personal 
einsetzen.  

18.5.3 Uns obliegt allein die Auswahl der zur Leis-
tungserbringung eingesetzten Erfüllungsgehilfen. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, unseren Projekt-
mitarbeitern Weisungen zu erteilen. 

18.6 Geplante Änderungen oder Ergänzungen von 
Hardware sind uns durch den Kunden schriftlich 
im Voraus anzukündigen. Nachteile, die sich aus 
nicht von oder in Abstimmung mit uns vorge-
nommenen Änderungen oder Erweiterungen er-
geben, insbesondere Beeinträchtigungen der 
Betriebssicherheit gehen zu Lasten des Kunden. 
Nach einschlägiger Abmahnung sind wir zur 
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, 
wenn unsere Dienst- oder Werkleistungen durch 
Änderungen oder Erweiterungen von Hardware 
nicht unerheblich erschwert werden und der 
Kunde ungeachtet unserer Aufforderung nicht 
innerhalb angemessener Frist wiederherstellt.  

18.7 Preise, Wiederkehrende Zahlungen 

18.7.1 Die vom Kunden zu zahlende Vergütung richtet 
sich nach dem jeweiligen Projektvertrag. 

18.7.2 Soweit nichts anderen vereinbart ist, erfolgt die 
Rechnungsstellung bei Dienst- und Werkleistun-
gen monatlich. 

18.7.3 Soweit für unsere in diesem Abschnitt geregel-
ten Leistungen wiederkehrende Zahlungen des 
Kunden vereinbart sind, gelten die Bestimmun-
gen in vorstehender Ziffer 15.10 entsprechend.  

18.8 Mindestvertragsdauer, Kündigung 

18.8.1 Der Kunde kann einen Dienst- und Werkvertrag 
jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündi-
gen. In diesem Fall sind wir berechtigt, die ver-
einbarte Vergütung zu verlangen, unter Anrech-
nung der Kosten, die infolge der Vertragsaufhe-
bung an Aufwendungen erspart wurden.  

18.8.2 Bei vorzeitiger Beendigung eines Dienstvertra-
ges mit einer vereinbarten Mindestanzahl an 
Personentagen durch den Kunden sind wir be-
rechtigt, die Vergütung für die vereinbarte Min-
destleistung zu verlangen, unter Anrechnung der 
Kosten, die infolge der Vertragsaufhebung an 
Aufwendungen erspart wurden.  

18.9 Im Falle einer Beauftragung der Installation von 
Hardware und Software als Dienst- oder Werk-
leistung sind wir berechtigt, die Räumlichkeiten 
zu inspizieren, in denen die Installation erfolgen 
soll. Wir informieren den Kunden anschließend, 
welche Voraussetzungen für eine Installation 
noch geschaffen werden müssen. 

18.10 Führen im Rahmen des Projektes gemachte 
Arbeitsergebnisse zu gewerblichen Schutzrech-
ten, so steht das gewerbliche Schutzrecht dem-
jenigen zu, der Urheber dieses Schutzrechtes 
ist. Sind beide Vertragspartner Urheber, so steht 
Ihnen das gewerbliche Schutzrecht gemeinsam 
zu. Der Schutzrechtsinhaber räumt dem Ver-
tragspartner unentgeltlich ein nicht ausschließli-
ches, unbeschränktes Nutzungsrecht an dem 
Arbeitsergebnis ein. Unabhängig davon sind wir 
berechtigt, die im Rahmen des Projekts gewon-
nenen Erkenntnisse auch in anderen Projekten 
zu verwenden. 

 


